
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1976/11/18 7Ob768/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.11.1976

Norm

AVG §66 Abs4

Rechtssatz

Über den Rahmen der "Sache" hinaus, durch den die Aufgabe der Berufungsbehörde abgegrenzt ist, darf in der

Entscheidung nicht gegangen werden.

Entscheidungstexte

7 Ob 768/76

Entscheidungstext OGH 18.11.1976 7 Ob 768/76
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